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Was wird aus dem  Blauen Wunder ?
Entscheidung über Denkmalschutz in der

Lausitz
Bürgermeister aus Senftenberg, Großräschen und Schipkau

fordern Streichung des maroden &quot;Blauen
Wunders&quot; aus der Denkmalliste.

Eine anhaltende Diskussion über den Schaufelradbagger 1473,
besser bekannt als „Blaues Wunder“, zeigt die tiefen Konflikte
zwischen Universaldenkmalpflege und der praktischen
Handhabung von Industriedenkmalen in Südbrandenburg. Der
Bagger, der einst im Tagebau Meuro arbeitete, steht seit 2002
still und wurde als „maroder Stahlkoloss“ bezeichnet, doch die
Frage über seinen Erhalt spaltet die Meinungen.

Der aktuelle Plan der Bürgermeister

Die Bürgermeister von Senftenberg, Großräschen und Schipkau
haben bekannt gegeben, dass sie beabsichtigen, den „Blauen
Wunder“ aus der Landesdenkmalliste streichen zu lassen. Klaus
Prietzel (CDU, Schipkau), Thomas Zenker (Wählergemeinschaft
„Zittau kann mehr“, Großräschen) und Andreas Pfeiffer (CDU,
Senftenberg) sind sich einig, dass der Bagger nicht mehr als ein
gefährlicher Überrest der Industriegeschichte ist.

Die Geschichte des „Blauen Wunders“

Der Bagger, der nach Beendigung seiner aktiven Nutzung in den
Jahren 2001 und 2002 auf den Schrottplatz sollte, wurde von
den drei Gemeinden, die heute über sein Schicksal entscheiden,
übernommen. Der Versuch damals, ihn für die Nachwelt zu



erhalten, scheiterte nicht an fehlender Unterstützung. Im
Gegenteil, zahlreiche Bürger setzten sich für den Erhalt ein, was
schließlich zur Eintragung in die Denkmalliste führte.

Gefahren und Verantwortung

Die aktuellen Sicherheitsbedenken sind nicht unberechtigt.
Klaus Prietzel erläuterte, dass sogar Feuerwehrleute auf die
potenziellen Gefahren hinweisen. Der Bagger, der an einem
unsicheren Standort plaziert ist, könnte zu einem ernsten Risiko
für die Öffentlichkeit werden, was die Bürgermeister dazu bringt,
die Denkmalschutzbehörde erneut anzusprechen.

Finanzielle Überlegungen und die Zukunft
des Denkmals

Andreas Pfeiffer nahm in seiner Stellungnahme Bezug auf die
begrenzte Standfrist von 15 Jahren, die mittlerweile abgelaufen
ist. Er betont, dass möglicherweise nicht jeder Bergbaurelikt als
Denkmalschutz behandelt werden kann, ohne dass die
finanziellen Mittel in die Erhaltung fließen. Diese Bedenken
spiegeln ein größeres Dilemma wider, mit dem viele Gemeinden
konfrontiert sind: Wie kann man mit begrenzten Ressourcen
kulturelles Erbe bewahren?

Ein Blick in die Zukunft

Die Diskussion um den „Blauen Wunder“ ist nicht nur eine Frage
der lokalen Identität, sondern auch ein Zeichen für ähnliche
Herausforderungen in vielen Regionen, die industrialisiert
wurden. Ein Beispiel für die finanziellen Belastungen ist die
Förderbrücke F60 in Lichterfeld (Elbe-Elster), wo allein der
Rostschutz mehrere Millionen Euro kosten könnte. Die Situation
ist also nicht nur eine lokale, sondern ein Spiegelbild eines viel
größeren Problems.

Die Entscheidung über das Schicksal des „Blauen Wunders“



könnte weitreichende Folgen für die Gemeinde und das
Verständnis von Industriekultur in Deutschland haben. Es bleibt
abzuwarten, ob die Bürgermeister mit ihrem Antrag Erfolg haben
und welche Lösungen in Zukunft für derartige Industriedenkmale
gefunden werden können.
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